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HINWEISE ZUR ERSTELLUNG DER FORMULARE 42 

 43 

− Im Formularkopf muss der Absender (Firmenbezeichnung) eingedruckt werden. 44 

− Formulare ohne Begründung der Erhöhung sind nichtig. 45 

− Die Adresse der zuständigen Schlichtungsbehörde und der Genehmigungsvermerk müssen gemäss der Anleitung für 46 

den einzelnen Kanton eingedruckt werden.  47 

− Beachten Sie, dass der Formularfuss mit Ort, Datum und Unterschrift versehen sein muss. 48 

− Der Bundesrat hat am 15.01.2014 eine Änderung der Verordnung über die Miete und Pacht von Wohn- und 49 

Geschäftsräumen (VMWG) beschlossen. Diese Änderung tritt ab 01.07.2014 in Kraft. 50 

Gemäss Art. 19 Abs. 1 Bst. A Ziff. 5 VMWG muss mit dem Formular zur Mitteilung von Mietzinserhöhungen und 51 

anderen einseitigen Vertragsänderungen, neu bei Mehrleistungen, angegeben werden, ob der Vermieter 52 

Förderbeiträge für wertvermehrende Verbesserungen erhält. 53 

→Der entsprechende Satz dazu erscheint IMMER auf dem Formular (egal ob mit oder ohne wertvermehrende 54 

Verbesserungen). Werden keine wertvermehrenden Verbesserungen geltend gemacht ist weder "Ja" noch "Nein" 55 
angekreuzt. 56 

 57 

 58 

59 
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KANTON AARGAU 60 

 61 
Im Kanton Aargau ist eine zusätzliche Genehmigung durch die Liegenschaftenverwaltung zu beantragen. Gehen Sie 62 

dabei folgendermassen vor: 63 

 64 

Bedrucken Sie zwei Formulare, wobei folgende Punkte zu beachten sind: 65 

 66 

- Im Formularkopf muss Ihre Adresse vorhanden sein. 67 
 68 

- Im Formularfuss muss folgender Text eingedruckt werden: 69 

Die Schlichtungsbehörde für Miete und Pacht befindet sich beim Bezirksgericht jenes Bezirkes, in welchem das 70 

Mietobjekt liegt. 71 

Die Form dieser Mitteilung wurde vom Departement Volkswirtschaft und Inneres des Kantons Aargau am 72 

.......... genehmigt.  73 
 74 

(Beim Druck der Formulare für die Mieter müssen Sie dann noch das Datum der Genehmigung einsetzen, 75 

sowie die Registratur-Nr. ergänzen.) 76 
 77 

- Weiter dürfen im Formularfuss Ort, Datum, Unterschrift und die Registratur-Nr.: AG M 2014/52 nicht fehlen. 78 

Die Registratur-Nr. wird bei der Genehmigung durch den Kt. Aargau noch ergänzt. 79 
 80 

- Drucken Sie das Formular für eine Person (d.h. inklusive Angaben über Adresse des Mieters, Objekt, 81 

Komponenten und Begründung) zweifach aus. 82 
 83 
Senden Sie die obgenannten Formulare zur Genehmigung an folgende Adresse: 84 
 85 

Departement Volkswirtschaft und Inneres 86 

Abteilung Register und Personenstand 87 

Bahnhofplatz 3c/Postfach 88 

5001 Aarau  Tel.  062 835 14 30 89 

 90 
Verweisen Sie im Begleitbrief auf das Schreiben des Departement Volkswirtschaft und Inneres an die W&W Immo 91 

Informatik AG vom 11. August 2014. 92 

 93 

________________________________________________________________________________________________ 94 

 95 

KANTON APPENZELL A. RH. 96 

 97 
Im Kanton Appenzell A. Rh. ist eine zusätzliche Genehmigung durch die Liegenschaftenverwaltung zu beantragen. 98 

 99 

Bedrucken Sie ein Formular, wobei folgende Punkte zu beachten sind: 100 
 101 

- Im Formularkopf muss Ihre Adresse vorhanden sein. 102 

- Im Formularfuss muss folgender Text eingedruckt werden: 103 
- Appenzell Ausserrhoden, Schlichtungsstelle für Miete und nichtlandwirtschaftliche Pacht, Fünfeckpalast,    104 

9043 Trogen 105 

- Im Formularfuss dürfen Ort, Datum und Unterschrift nicht fehlen. 106 

 107 

Senden Sie ein Formular zur Genehmigung an folgende Adresse: 108 

 109 

Schlichtungsstelle für Miete und nichtlandwirtschaftliche Pacht 110 

im Kanton Appenzell Ausserrhoden 111 
Landsgemeindeplatz 7 112 

Fünfeckpalast 113 

9043 Trogen Tel: 071 343 65 26 114 

 115 

Verweisen Sie im Begleitbrief auf das Schreiben der Schlichtungsstelle an die W&W Immo Informatik AG vom 14. 116 

September 2001. 117 

118 
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KANTON APPENZELL I. RH. 119 

 120 
Im Kanton Appenzell I.Rh. ist keine zusätzliche Genehmigung notwendig. 121 

 122 

Bedrucken Sie die Formulare folgendermassen: 123 

 124 

- Im Formularkopf muss Ihre Adresse vorhanden sein. 125 

 126 

- Im Formularfuss muss der folgende Text eingedruckt werden: 127 

Sekretariat der Schlichtungsstelle, Ratskanzlei, 9050 Appenzell" 128 

Die Form dieser Mitteilung wurde am 01. Oktober 2001 von der Ratskanzlei des Kantons Appenzell I.Rh. 129 

genehmigt. 130 

 131 

- Im Formularfuss dürfen Ort, Datum und Unterschrift nicht fehlen. 132 

 133 

________________________________________________________________________________________________ 134 

 135 
KANTON BASEL-LAND 136 

 137 

Im Kanton Basel-Landschaft ist keine zusätzliche Genehmigung notwendig. 138 

 139 

Bedrucken Sie die Formulare folgendermassen: 140 

 141 

- Im Formularkopf muss Ihre Adresse vorhanden sein. 142 
 143 

- Im Formularfuss muss der folgende Text eingedruckt werden: 144 

Kantonale Schlichtungsstelle für Mietangelegenheiten, neue Rheinstrasse 16, 4410 Liestal 145 

Die Form dieser Mitteilung wurde von der Kantonalen Schlichtungsstelle am 28. September 2001 genehmigt. 146 

 147 

- Im Formularfuss dürfen Ort, Datum und Unterschrift nicht fehlen. 148 

 149 
 150 

151 
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KANTON BASEL-STADT 152 

 153 
Im Kanton Basel-Stadt ist eine zusätzliche Genehmigung durch die Liegenschaftenverwaltung zu beantragen. Gehen Sie 154 

dabei folgendermassen vor: 155 

 156 

Bedrucken Sie zwei Formulare, wobei folgende Punkte zu beachten sind: 157 

 158 

- Im Formularkopf muss Ihre Adresse vorhanden sein. 159 

 160 

- Im Formularfuss muss der folgende Text eingedruckt werden: 161 

Staatliche Schlichtungsstelle für Mietstreitigkeiten, Grenzacherstrasse 62, 4005 Basel 162 

 163 

- Im Formularfuss dürfen Ort, Datum und Unterschrift nicht fehlen. 164 

 165 

Senden Sie zwei Formulare zur Genehmigung an folgende Adresse: 166 

 167 

Staatliche Schlichtungsstelle für Mietstreitigkeiten 168 
Grenzacherstrasse 62 169 

4005 Basel  Tel. 061 267 85 21 170 

 171 

Verweisen Sie im Begleitbrief auf das Schreiben des Amtes für Miet- und Wohnungswesen an die W&W Immo 172 

Informatik AG vom 5. September 2001. 173 

 174 

________________________________________________________________________________________________ 175 
 176 

KANTON BERN (DEUTSCH) 177 

 178 

Im Kanton Bern ist keine zusätzliche Genehmigung des Formulars durch eine kantonale Amtsstelle notwendig, aber der 179 

Kanton muss schriftlich über die Verwendung dieses Formulars informiert werden mittels einem ausgefüllten Formular 180 

gemäss Anleitung. 181 

 182 
Teilen Sie dem Obergericht des Kantons Bern in einem Brief mit, dass Sie das Formular der W&W Immo Informatik AG 183 

verwenden, das am 10. Januar 2011 genehmigt worden ist. 184 

 185 

Senden Sie Ihren Brief zusammen mit einem bedruckten Formular (siehe zwingende Punkte unten) an die folgende 186 

Adresse: 187 

 188 

Obergericht des Kantons Bern 189 

Hochschulstrasse 17 / Postfach 7475 190 
3011 Bern   Tel. 031 634 71 11 191 

 192 

Beim Bedrucken des Formulars für Ihre Mietzins- und/oder andere einseitige Vertragsänderungen beachten Sie 193 

unbedingt folgende Punkte: 194 

- Im Formularkopf muss der Absender vorhanden sein. 195 

- Im Formularfuss muss die zuständige Schlichtungsbehörde der gewünschten Region eingedruckt werden. Bitte 196 

wählen Sie aus folgenden Adressen den entsprechenden Gerichtskreis aus (Zugehörigkeit der Gemeinden 197 
gemäss den Verwaltungsregionen. Sie kann bei den Schlichtungsbehörden erfragt werden und ist via den 198 

Gemeindesucher abrufbar unter dem Link http://www.justice.be.ch/schlichtungsbehoerden .): 199 

Region Schlichtungsstelle 200 
Berner Jura-Seeland Schlichtungsbehörde Berner Jura-Seeland, Neuengasse 8, 2501 Biel, Tel. 032 344 59 00 bzw. 201 
 Autorité régionale de conciliation Jura Bernois-Seeland, agence du Jura Bernois, Rue Centrale 33, 202 
 2740 Moutier, tel. 031 635 39 39 203 
Emmental-Oberaargau Schlichtungsbehörde Emmental-Oberaargau, Dunantstrasse 3, 3400 Burgdorf, Tel. 031 635 51 51 204 
Bern-Mittelland Schlichtungsbehörde Bern-Mittelland, Effingerstrasse 34, 3008 Bern, Tel. 031 635 47 50 205 
Oberland Schlichtungsbehörde Oberland, Scheibenstrasse 11B, 3600 Thun, Tel. 031 635 58 00 206 

 207 

Formular vom Obergericht des Kantons Bern am 10. Januar 2011 genehmigt. 208 

- Im Formularfuss dürfen Ort, Datum und Unterschrift nicht fehlen. 209 

210 

http://www.justice.be.ch/schlichtungsbehoerden
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KANTON FREIBURG (DEUTSCH) 211 

 212 
Im Kanton Freiburg ist keine zusätzliche Genehmigung des Formulares durch eine kantonale Amtsstelle notwendig, aber 213 

der Kanton muss schriftlich über die Verwendung dieses Formulares informiert werden. 214 

 215 

Teilen Sie dem Amt für Justiz in einem Brief mit, dass Sie das Formular der W&W Immo Informatik AG verwenden, das 216 

am 11. September 2003 genehmigt worden ist.  217 

 218 

Senden Sie diesen Brief an die folgende Adresse: 219 

 220 
 Sicherheits- und Justizdirektion 221 

  Amt für Justiz AJ 222 

  Grand-Rue 27, Case postale 174 223 

  1702 Fribourg Tel. 026 305 14 11 224 

 225 

Beim Bedrucken des Formulars für Ihre Mietzins- und/oder andere einseitige Vertragsänderungen beachten Sie 226 

unbedingt folgende Punkte 227 
 228 

-  Im Formularkopf muss der Absender vorhanden sein. 229 

 230 

- Im Formularfuss muss die zuständige Schlichtungsbehörde des gewünschten Bezirks eingedruckt werden. Bitte 231 

wählen Sie aus folgenden Adressen den entsprechenden Gerichtskreis aus: 232 

 233 
Bezirk Schlichtungsstelle 234 
Saanebezirk Ansonsten gilt Sie als angenommen. 235 
 Schlichtungskommission für Mietverhältnisse des Saanebezirks, 236 
 Rue Joseph-Piller 13, 1705 Fribourg, ComConcilBailSarine@fr.ch 237 
Sense- und Seebezirk Ansonsten gilt Sie als angenommen. 238 
 Schlichtungskommission für Mietverhältnisse des Sense- und Seebezirks, 239 
 Reichengasse 27, Postfach 617, 1701 Freiburg ComConcileBailSarine@fr.ch 240 
Greyerz-, Glane-,  Ansonsten gilt Sie als angenommen. 241 
Broye und Autorité de conciliation en matière de bail pour les districts de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et  242 
Vivisbachbezirk de la Veveyse, Case postale 475, 1630 Bulle 1, ComConcilBailSud@fr.ch 243 
 244 

 245 

Formular vom Amt für Justiz, Fribourg, am DD.MM.YYYY (Datum der schriftlichen Info der Formularverwendung 246 

an den Kanton Freiburg) genehmigt. 247 

 248 

- Der Auszug aus dem Mietrecht (Rückseite) entspricht dem amtlichen Formular. 249 

 250 
- Im Formularfuss dürfen Ort, Datum und Unterschrift nicht fehlen. 251 

 252 

_________________________________________________________________________________________________ 253 

 254 

KANTON GLARUS 255 

 256 

Im Kanton Glarus ist keine zusätzliche Genehmigung notwendig. 257 
 258 

Bedrucken Sie die Formulare folgendermassen: 259 

 260 

- Im Formularkopf muss der Absender und der Eigentümer vorhanden sein. 261 

 262 

- Im Formularfuss muss der folgende Text eingedruckt werden: 263 

Schlichtungsbehörde des Kantons Glarus, Zwinglistrasse 6, 8750 Glarus 264 

Dieses Formular wurde von der Kantonalen Schlichtungsbehörde für Mietverhältnisse am 27. August 2001 265 

genehmigt." 266 

 267 

- Im Formularfuss dürfen Ort, Datum und Unterschrift nicht fehlen. 268 

269 
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KANTON GRAUBÜNDEN 270 

 271 
 272 

Im Kanton Graubünden ist eine zusätzliche Genehmigung durch die Liegenschaftenverwaltung zu beantragen. Gehen 273 

Sie dabei folgendermassen vor: 274 

 275 

Bedrucken Sie zwei Formulare, wobei folgende Punkte zu beachten sind: 276 

 277 

- Im Formularkopf muss Ihre Adresse vorhanden sein. 278 

 279 

- Im Formularfuss muss der folgende Text eingedruckt werden: 280 

Die Adresse der zuständigen Schlichtungsbehörde für Mietsachen finden Sie unter http://www.justiz-gr.ch 281 

unter dem Menü „Schlichtungsbehörden“ und dem Titel „Mietsachen“ oder kann bei der Gemeindekanzlei 282 

erfragt werden. 283 

 284 

- Im Formularfuss dürfen Ort, Datum und Unterschrift nicht fehlen. 285 

 286 
Senden Sie zwei Formulare zur Genehmigung an folgende Adresse: 287 

 288 

Amt für Landwirtschaft und Geoinformation 289 

Ringstrasse 10 290 

7001 Chur  Tel. 081 257 24 32 291 

 292 

Verweisen Sie im Begleitbrief auf das Schreiben des Amtes für Landwirtschaft, Strukturverbesserung und Vermessung 293 
GR an die W&W Immo Informatik AG vom 4. September 2001. 294 

_________________________________________________________________________________________________ 295 

  296 

http://www.justiz-gr.ch/
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KANTON LUZERN 297 

 298 
 299 

Im Kanton Luzern ist keine zusätzliche Genehmigung des Formulares durch eine kantonale Amtsstelle notwendig, aber 300 

der Kanton muss schriftlich über die Verwendung dieses Formulares informiert werden. 301 

 302 

Teilen Sie dem Amt für Justiz in einem Brief mit, dass Sie das Formular der W&W Immo Informatik AG verwenden, das 303 

am 27.08.2019 genehmigt worden ist. 304 

 305 

Senden Sie diesen Brief an die folgende Adresse:  306 
 307 

Schlichtungsbehörde 308 

Miete und Pacht 309 

Bahnhofstrasse 22 310 

6002 Luzern 311 

 312 

Bedrucken Sie die Formulare folgendermassen:  313 
 314 

- Im Formularkopf muss Ihre Adresse vorhanden sein. 315 

 316 

- Im Formularfuss muss der folgende Text eingedruckt werden: 317 

Schlichtungsbehörde Miete und Pacht, Bahnhofstrasse 22, 6002 Luzern 318 

Die Form dieser Mitteilung wurde von der Schlichtungsbehörde Miete und Pacht Luzern für die W&W Immo 319 

Informatik AG am 27.08.2019 genehmigt. 320 

- Im Formularfuss dürfen Ort, Datum und Unterschrift nicht fehlen. 321 

 322 

  323 

Diese Handhabung gilt ab folgenden Programmversionen: 324 

Rimo R4 Version 4.4.5.1 325 

ImmoTop2 Version 2.2.32.2 326 

ImmoTop Version 4.81.02 SP9 327 
328 
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KANTON NIDWALDEN 329 

 330 
Im Kanton Nidwalden ist keine zusätzliche Genehmigung notwendig. 331 

 332 

Bedrucken Sie die Formulare folgendermassen: 333 

 334 

- Im Formularkopf muss Ihre Adresse vorhanden sein. 335 

 336 

- Im Formularfuss muss der folgende Text eingedruckt werden: 337 

Schlichtungsbehörde für Zivilsachen, Rathausplatz 9, 6371 Stans 338 

Die Form dieser Mitteilung wurde am 28. August 2001 von der Schlichtungsbehörde Nidwalden genehmigt. 339 

 340 

- Im Formularfuss dürfen Ort, Datum und Unterschrift nicht fehlen. 341 

_________________________________________________________________________________________________ 342 

 343 

 344 

KANTON OBWALDEN 345 
 346 

Im Kanton Obwalden ist keine zusätzliche Genehmigung notwendig. 347 

 348 

Bedrucken Sie die Formulare folgendermassen: 349 

 350 

- Im Formularkopf muss Ihre Adresse vorhanden sein. 351 

 352 

- Im Formularfuss muss der folgende Text eingedruckt werden: 353 

Kantonale Schlichtungsbehörde für Miet- und Pachtverhältnisse, Postfach 1561, 6061 Sarnen 354 

Die Form dieser Mitteilung wurde am 3. September 2001 von der Kantonalen Schlichtungsbehörde für Miet- 355 

und Pachtverhältnisse genehmigt. 356 

 357 

- Im Formularfuss dürfen Ort, Datum und Unterschrift nicht fehlen. 358 

359 
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KANTON SCHAFFHAUSEN 360 

 361 
Im Kanton Schaffhausen ist keine zusätzliche Genehmigung durch die Liegenschaftenverwaltung zu beantragen. 362 

 363 

Bedrucken Sie die Formulare folgendermassen: 364 

 365 

- Im Formularkopf muss Ihre Adresse vorhanden sein. 366 

 367 

- Im Formularfuss muss folgender Text eingedruckt werden: 368 

Zuständige Schlichtungsbehörde: Kantonale Schlichtungsstelle für Mietsachen, Herrenacker 26, Postfach 568, 369 

8201 Schaffhausen" 370 

Die Form dieser Mitteilung wurde vom Amt für Justiz und Gemeinden am 17.02.2016 genehmigt. 371 

 372 

 373 

 374 

_________________________________________________________________________________________________ 375 

 376 
 377 

KANTON SCHWYZ 378 

 379 

Im Kanton Schwyz ist eine zusätzliche Genehmigung durch die Liegenschaftenverwaltung zu beantragen. Gehen Sie 380 

dabei folgendermassen vor: 381 

 382 

Bedrucken Sie zwei Formulare, wobei folgende Punkte zu beachten sind: 383 
 384 

- Im Formularkopf muss Ihre Adresse vorhanden sein. 385 

 386 

- Im Formularfuss muss folgender Text eingedruckt werden: 387 

Jeder Bezirk hat eine Schlichtungsbehörde. Die Adresse erfahren Sie auf Ihrer Bezirks- oder Gemeindekanzlei 388 

oder auf der Website des Kantons Schwyz (www.sz.ch/miete). 389 

Die Form dieser Mitteilung wurde am .......... vom Volkswirtschaftsdepartement, Bahnhofstrasse 15, 6431 390 

Schwyz genehmigt. 391 

(Beim Druck der Formulare für die Mieter müssen Sie dann noch das Datum der Genehmigung einsetzen.) 392 

 393 

- Im Formularfuss dürfen Ort, Datum und Unterschrift nicht fehlen. 394 

 395 

Senden Sie zwei Formulare zur Genehmigung an folgende Adresse: 396 

Volkswirtschaftsdepartement 397 

Rechtsdienst 398 
Bahnhofstrasse 15 399 

Postfach 656 400 

6431 Schwyz Tel. 041 819 11 24 401 

 402 

Verweisen Sie im Begleitbrief auf das Schreiben des Volkswirtschaftsdepartementes an die W&W Immo Informatik AG 403 

vom 27. September 2001. 404 

405 

http://www.sz.ch/miete
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KANTON SOLOTHURN 406 

 407 
 408 

Im Kanton Solothurn ist keine zusätzliche Genehmigung notwendig. 409 

 410 

Bedrucken Sie die Formulare folgendermassen: 411 

 412 

- Im Formularkopf muss der Absender vorhanden sein. 413 

 414 

- Im Formularfuss muss das entsprechende Oberamt in welchem sich das Mietobjekt befindet vermerkt werden. 415 

Bitte wählen Sie aus folgenden Adressen, die zuständige Schlichtungsbehörde aus: 416 

Schlichtungsbehörde für Miete und Pacht Bucheggberg-Wasseramt, Rötistrasse 4, 4501 Solothurn 417 

Schlichtungsbehörde für Miete und Pacht Dorneck-Thierstein, Amthaus, Passwangstrasse 29 4226 Breitenbach 418 

Schlichtungsbehörde für Miete und Pacht Olten-Gösgen, Amthausquai 23, 4600 Olten 419 

Schlichtungsbehörde für Miete und Pacht Solothurn-Lebern, Rötistrasse 4, 4501 Solothurn 420 

Schlichtungsbehörde für Miete und Pacht Thal-Gäu, Schmelzihof, Wengimattstrasse 2, 4710 Balsthal 421 

 422 

- Im Formularfuss muss der folgende Genehmigungsvermerk eingedruckt werden: 423 

Dieses Formular wurde mit Verfügung M 302 vom 28. September 2001 genehmigt. 424 

 425 

__________________________________________________________________________________________________ 426 

 427 

 428 

KANTON ST. GALLEN 429 
 430 

 431 

Im Kanton St. Gallen ist keine zusätzliche Genehmigung notwendig. 432 

 433 

 434 

Bedrucken Sie die Formulare folgendermassen: 435 

 436 
- Im Formularkopf muss der Absender vorhanden sein. 437 

 438 

- Im Formularfuss muss der entsprechende Gerichtskreis in welchem sich das Mietobjekt befindet vermerkt 439 

werden. Bitte wählen Sie aus folgenden Adressen, die zuständige Schlichtungsbehörde aus: 440 

Gerichtskreis Schlichtungsstelle für Miet- und Pachtverhältnisse 441 
St. Gallen: Wohnungsamt, Rathaus, 9001 St. Gallen 442 
Rorschach: Rathaus, Postfach, 9401 Rorschach 443 
Rheintal: Rathausplatz 2, 9450 Altstätten 444 
Werdenberg-Sarganserland: St. Gallerstrasse 2, 9471 Buchs 445 
See-Gaster: St. Gallerstrasse 40, 8645 Jona 446 
Toggenburg: Grüenaustrasse 7, 9630 Wattwil 447 
Wil: Marktgasse 58, 9500 Wil 448 
 449 

- Im Formularfuss muss der folgende Genehmigungsvermerk eingedruckt werden: 450 

Formular der W&W Immo Informatik AG, welches durch die zuständige Behörde am 05.06.2014 genehmigt 451 

wurde. 452 

 453 
454 
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KANTON THURGAU 455 

 456 
 457 

Im Kanton Thurgau ist keine zusätzliche Genehmigung durch die Liegenschaftenverwaltung zu beantragen. Gehen Sie 458 

dabei folgendermassen vor: 459 

 460 

Bedrucken Sie die Formulare folgendermassen: 461 

 462 

- Im Formularkopf muss der Absender vorhanden sein. 463 

 464 

- Im Formularfuss muss in Bezug auf die Schlichtungsstelle folgender Satz vermerkt sein: 465 

Die genaue Adresse der örtlich zuständigen Schlichtungsbehörde ist bei der Gemeindekanzlei am Ort der Miet-466 

/Pachtsache erhältlich oder im Internet abrufbar unter: https://erechtsverkehr.tg.ch/schlichtungsbehoerden-467 

in-mietsachen.html/7980 468 

- Im Formularfuss muss der folgende Genehmigungsvermerk eingedruckt werden:  469 

Dieses Formular wurde vom Departement für Justiz und Sicherheit des Kantons Thurgau am 08.06.2023 (G-Nr. 470 

316/2023) für die Softwarenutzer der Firma W&W Immo Informatik AG genehmigt.  471 
 472 

- Im Formularfuss dürfen Ort, Datum und Unterschrift nicht fehlen. 473 

 474 

________________________________________________________________________________________________ 475 

 476 

 477 

KANTON URI 478 
 479 

 480 

Im Kanton Uri ist keine zusätzliche Genehmigung notwendig. 481 

 482 

Bedrucken Sie die Formulare folgendermassen: 483 

 484 

- Im Formularkopf muss die Adresse vorhanden sein. 485 
 486 

- Im Formularfuss muss der folgende Text eingedruckt werden: 487 

Kantonale Schlichtungsbehörde Uri, Bahnhofstrasse 43, 6460 Altdorf 488 

Die Form dieser Mitteilung wurde von der Kantonalen Schlichtungsbehörde in Mietsachen am 28. August 2001 489 

genehmigt. 490 

 491 

- Im Formularfuss dürfen Ort, Datum und Unterschrift nicht fehlen. 492 

 493 
 494 

495 

https://erechtsverkehr.tg.ch/schlichtungsbehoerden-in-mietsachen.html/7980
https://erechtsverkehr.tg.ch/schlichtungsbehoerden-in-mietsachen.html/7980
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KANTON WALLIS (DEUTSCH) 496 

 497 
Im Kanton Wallis ist keine zusätzliche Genehmigung des Formulares durch eine kantonale Amtsstelle notwendig. 498 

 499 

Beim Bedrucken des Formulares für Ihre Mietzins- und/oder andere einseitige Vertragsänderungen beachten Sie 500 

unbedingt folgende Punkte 501 

 502 

  - Im Formularkopf muss der Absender vorhanden sein. 503 

  - Im Formularfuss muss der folgende Text eingedruckt werden: 504 

   Kantonale Schlichtungskommission für Mietverhältnisse, Dienststelle 505 
   für Industrie, Handel und Arbeit, Postfach 478, 1950 Sitten. 506 

 507 

   Formular vom Departement für Volkswirtschaft, Energie und Raumentwicklung 508 

   des Kantons Wallis, 1950 Sitten, am 17. April 2014 genehmigt. 509 

 510 

 - Im Formularfuss dürfen Ort, Datum und Unterschrift nicht fehlen. 511 

 512 
________________________________________________________________________________________________ 513 

 514 

KANTON ZUG 515 

 516 

 517 

Im Kanton Zug ist eine zusätzliche Genehmigung durch die Liegenschaftenverwaltung zu beantragen. Gehen Sie dabei 518 

folgendermassen vor: 519 
 520 

Bedrucken Sie zwei Formulare, wobei folgende Punkte zu beachten sind: 521 

 522 

- Im Formularkopf muss Ihre Adresse vorhanden sein. 523 

 524 

- Im Formularfuss muss der folgende Text eingedruckt werden: 525 

Die Eingabe hat schriftlich und vierfach zu erfolgen. 526 

Schlichtungsbehörde Miet- und Pachtrecht des Kantons Zug, Postfach, 6301 Zug 527 

Die Form dieser Mitteilung wurde am ........ von der Schlichtungsbehörde Miet- und Pachtrecht des Kantons 528 

Zug genehmigt. 529 

(Beim Druck der Formulare für die Mieter müssen Sie dann noch das Datum der Genehmigung einsetzen.) 530 

 531 

- Im Formularfuss dürfen zudem Ort, Datum und Unterschrift nicht fehlen. 532 

 533 

Senden Sie zwei Formulare zur Genehmigung an folgende Adresse: 534 
 535 

Schlichtungsbehörde in Miet- und Pachtrecht des Kanton Zug 536 

Postfach 537 

6301 Zug  Tel. 041 728 37 30 538 

 539 

Verweisen Sie im Begleitbrief auf das Schreiben der Schlichtungsbehörde an die W&W Immo Informatik AG vom 3. 540 

Oktober 2001. 541 
 542 

543 
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KANTON ZÜRICH 544 

 545 
 546 

Im Kanton Zürich ist keine zusätzliche Genehmigung durch eine kantonale Amtsstelle notwendig.  547 

 548 

Beim Bedrucken des Formulares für Ihre Mietzins- und/oder andere einseitige Vertragsänderungen beachten Sie 549 

unbedingt folgende Punkte 550 

 551 

- Im Formularkopf muss Ihre Adresse vorhanden sein. 552 

- Im Formularfuss muss folgender Text eingedruckt werden: 553 

Formular der W&W Immo Informatik AG genehmigt durch die Direktion der Justiz und des Innern des Kantons 554 

Zürich am 25.05.2018 555 

Die entsprechende Schlichtungsstelle muss ebenfalls aufgeführt werden. Jeder Bezirk hat eine 556 

Schlichtungsbehörde. Die Adresse erfahren Sie auf Ihrer Bezirks- oder Gemeindekanzlei oder auf der Webseite 557 

des Kanton Zürich  558 

(https://www.gerichte-zh.ch/themen/miete/hilfen/schlichtungsbehoerden.html 559 

 560 

 561 

- Weiter dürfen im Formularfuss Ort, Datum und Unterschrift nicht fehlen. 562 

 563 

 564 

 565 

 566 

 567 
 568 

 569 

 570 

 571 

W&W Immo Informatik AG, 12/2023 572 

https://www.gerichte-zh.ch/themen/miete/hilfen/schlichtungsbehoerden.html

